
S a t z u n g 

der Gemeinde Meinheim 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 21.11.2016 

(1. Änderungssatzung) 

Vom 18.12.2024 

Die Gemeinde Meinheim erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende 

Satzung: 

§ 1 

Änderung der Satzung 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 21.11.2016, wird wie folgt 
geändert: 
 

1. 

§ 5 Absatz 2 (Beitragsmaßstab) erhält folgende Fassung: 
 
(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-

teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herange-

zogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 

ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 

nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 

Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Garagen und 

Carports gelten als selbstständiger Gebäudeteil; das gilt nicht für Garagen und Carports, die tat-

sächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 6Balkone, Loggien und Terrassen 

bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

 

2. 

§ 9 a Abs. 2 (Grundgebühr) erhält folgende Fassung: 

(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

 bis 4 m³/h 120,00 € 

 über 4 m³/h 150,00 € 
2Dies entspricht einem Nenndurchfluss 

 bis 2,5 m³/h 120,00 € 

 über 2,5 m³/h 150,00 € 
 

3. 

§ 10 Abs. 1 (Einleitungsgebühr) erhält folgende Fassung: 

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 

Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstü-

cken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 3,43 € pro Kubikmeter Abwasser. 

  



 - 2 - 

 

 
4. 

§ 14 Abs. 2 (Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung) erhält folgende Fassung: 

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Mai, 15. August und 15. November jedes 

Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 

2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen 

unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 
 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese (1.) Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

Meinheim, den 19.12.2024 
Gemeinde Meinheim 
 
 
 
 
Wilfried Cramer 
1. Bürgermeister 


